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Vorwort A 001

PBA, Gw. XII/99

Vorwort des Herausgebers

Mit dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) und dem untergesetzli-
chen Regelwerk liegt eine umweltpolitische Richtschnur vor, mit deren
Hilfe der Schutz der Böden, die Beseitigung von Gefahren aus schädli-
chen Bodenveränderungen und die Vorsorge vor ihrem Entstehen besser
und effektiver gestaltet werden kann, als dies in der Vergangenheit der
Fall gewesen ist.

Das umweltpolitische Thema Bodenschutz erreicht damit eine neue Etap-
pe. Waren bisher vorrangig die Gesetz- und Verordnungsgebungsverfah-
ren wichtigste Merkmale der Bodenschutzdiskussion, so stehen nunmehr
der Vollzug und die weitere Ausgestaltung des Regelwerkes im Vorder-
grund.

Zum Regelwerk des Bodenschutzes gehören an prominenter Stelle die
Prüf- und Maßnahmenwerte der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenver-
ordnung vom 12. Juli 1999. Die Verordnung verweist auf die Bekanntma-
chung über Methoden und Maßstäbe für die Ableitung der Prüf- und
Maßnahmenwerte (§ 4 Abs. 5 BBodSchV). Diese Bekanntmachung ist im
Bundesanzeiger Nr. 161 a vom 28. 8. 1999 erschienen.

Die Bekanntmachung der Methoden und Maßstäbe zur Ableitung dient 

– der sachgerechten und einheitlichen Anwendung der Prüf- und Maß-
nahmenwerte der BBodSchV im Einzelfall

– sowie der Sicherstellung gleichwertiger Einzelfallentscheidungen bei
Stoffen, für die die BBodSchV keinen Prüf- oder Maßnahmenwert ent-
hält.

Die Bekanntmachung verweist ihrerseits auf die hiermit vom Umwelt-
bundesamt vorgelegte Veröffentlichung zur Berechnung und Begrün-
dung der Prüfwerte. Während die Bekanntmachung im Bundesanzeiger
die generelle Vorgehensweise beschreibt und Erläuterungen zu den ver-
wendeten toxikologischen Daten und Expositionsannahmen bietet, doku-
mentiert die Berechnung der Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden –
Mensch die konkreten Schritte, die zur Ableitung und Empfehlung eines
Prüfwertes geführt haben.

Das UBA kommt damit einer doppelten Pflicht nach. Zum einen wird der
Forderung nach Nachvollziehbarkeit der abgeleiteten Prüfwerte und der
Transparenz der Entscheidungsfindung nachgekommen; insbesondere
bei rechtlich verbindlich festgesetzten Werten und vor dem Hintergrund
der erforderlichen Setzungen zu Schutzgütern, Gefahrenniveau und Ex-
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A 001 Vorwort

positionsfaktoren sollten die gewählten Kenngrößen sowie das Ergebnis
der sich für jeden Stoff anschließenden Überprüfung der Plausibilität der
Berechnungsergebnisse offengelegt werden. 

Die Dokumentation dient indessen noch einem zweiten, vornehmlich
praktischen Zweck, der sich aus dem Charakter der Prüfwerte für den
Wirkungspfad Boden – Mensch ergibt. Ihre Überschreitung durch einen
im Boden ermittelten Stoffgehalt löst eine einzelfallbezogene Sachver-
haltsermittlung aus, die mit der Feststellung endet, ob eine schädliche
Bodenveränderung vorliegt oder nicht. Um diese Entscheidung sachge-
recht treffen zu können, benötigen der Vollzug und die nach BBodSchG
Pflichtigen diese Dokumentation. Von Stoff zu Stoff wird zum Beispiel
dargelegt, ob die unterschiedliche Toxizität von spezifischen Bindungs-
formen eines Stoffes eine Rolle bei der Ableitung des als Gesamtgehaltes
angegebenen Prüfwertes gespielt hat, ob Bodeneigenschaften differen-
zierend beachtet worden sind, welche Resorption für einen bestimmten
Stoff angenommen worden ist, ob stoffspezifisch auch Kenntnisse aus
dem Biomonitoring zur Ableitung herangezogen worden sind oder wel-
che Bedeutung bei bestimmten Stoffen weiteren Kriterien – wie der ubi-
quitären Belastung über die Nahrungsmittel – zugemessen worden ist.

Die Dokumentation der Berechnung ist als fortschreibbare Veröffentli-
chung angelegt, weil schon die Bekanntmachung der Ableitungsmaßstä-
be eine Anpassung an den wissenschaftlichen Erkenntnisstand zu gege-
bener Zeit ankündigt. Ferner hat der Bundesrat in einer Entschließung
zur BBodSchV dazu aufgefordert, Prüfwerte für den Wirkungspfad Boden
– Mensch für weitere relevante Stoffe zu entwickeln. Hierzu liegen be-
reits Vorarbeiten vor, die mit Blick auf die von den Ländern als prioritär
für die Altlastensanierung bezeichneten Stoffe in der Zukunft ergänzt
werden. Die vorliegende Dokumentation enthält in ihrem Teil 2 bereits
ergänzende und für flüchtige Stoffe spezifische Methoden und Maßstäbe
zur Ableitung von Prüfwerten, die solche Expositions- und Wirkungspfa-
de ansprechen, die für die Stoffe der nach Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung Anhang 2 Nr. 1.4 geregelten Prüfwerte zunächst keine
Rolle spielten. Da für flüchtige Stoffe in der Verordnung keine Prüfwerte
für den Wirkungspfad Boden – Mensch vorgesehen sind und für weitere,
andere Stoffe die vom UBA empfohlenen Werte auch nicht im Rechtsinn
mit den Prüfwerten der BBodSchV gleichzusetzen sind, werden die er-
mittelten Werte in Teil 4 der vorliegenden Veröffentlichung als „orientie-
rende Hinweise auf Prüfwerte“ bezeichnet.

Berlin, im Oktober 1999 Prof. Dr. Andreas Troge
Präsident des Umweltbundesamtes
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